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1. Vorwort des Trägers  

 

Mit dem vorliegenden Schutzkonzept haben wir uns auf den Weg gemacht, ein gemeinsames 

Verständnis von Kinderschutz zu schaffen, das für unsere Kindertageseinrichtungen verbindlich 

ist. Die entwickelten Grundsätze geben unseren Mitarbeitenden Handlungssiche rheit, um die 

Kinder bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. Zudem sind sie Ausdruck einer Kultur der 

Achtsamkeit und Verantwortung für die Kinder und ihr Umfeld. An der Entwicklung und Ausgestal-

tung haben alle pädagogischen Fachkräfte aus dem Kinder haus αWolkenvilla ά mitgewirkt. 

Hilfreich waren darüber hinaus regelmäßige Fortbildungen, pädagogische Plannachmittage, 

kritische Selbstreflexionen und eine konstruktive Feedbackkultur im Team. Ein Gesamtbild 

unserer pädagogischen Arbeit ergibt sich aus der pädagogischen Einrichtungskonz eption und 

dieser Schutzkonzeption. Wir möchten unsere Kindertageseinrichtungen gefährdungssensibel für 

die Herausforderungen und die Anforderungen dieser Zeit gestalten.  Durch die 

Auseinandersetzung mit unseren internen einrichtungsspezifischen Strukturen  entwickeln sich 

unsere Kindertageseinrichtungen zu Kompetenzorten, die ein Signal für den Kinderschutz setzen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Schutzkonzept verändert die eigene Haltung zu Abläufen wie: 

¶ zum Umgang und zur Haltung gegenüber Kindern, 

¶ zur Begleitung von Übergängen, 

¶ zur Wahrung der Kinderrechte und 

¶ zur Interaktion, Prävention und zum Stellenwert von Partizipation und Be-

schwerde. 

 

Wir leben einen modernen Präventionsansatz und unterstützen Kinder dabei, ihre innere Wider-

standsfähigkeit (Resilienz) zu stärken. Deshalb stellen wir uns die Fragen: 

¶ Wie müssen wir unsere Arbeit gestalten, um uns anvertraute Kinder schützen zu können? 

¶ Wie ermöglichen wir es, dass Kinder lernen sich zu wehren? 

¶ Wie können wir den Kindern eine vertrauensvolle Umgebung bieten? 

 

Die Erwartungen, die an ein solches Konzept geknüpft sind, sind dabei allen bewusst. Es hilft nicht 

nur die Rechte der Kinder umzusetzen, sondern Krisen zu bewältigen und zu überstehen. Dieses 

Konzept soll nicht nur geschrieben, sondern durch fortwährende Reflexionsarbeit und 

Impulsgebungen gelebt werden.  Ich danke ganz herzlich allen Mitarbeitenden für die 

Auseinandersetzung mit dem Schutzkonzept und die Umsetzung, die sich in der pädagogischen 

Arbeit widerspiegeln wird. Es geht hierbei um das Wertvollste , das wir unseren Kindern geben 

können: Grundvertrauen, eine glückliche Kindheit und einen guten Start ins Leben. Auch wenn wir 

schon viel erreicht haben, dürfen wir nicht nachlassen. Wir müssen den Kinderschutz ständig 

optimieren ς gemeinsam und mit allen Kräften. 

 

Ihr Marko Kaldewey 
Gesellschafter und Geschäftsführer Vielfalt für Kinder gGmbH 



 

 
Schutzkonzeption Kinderhaus Wolkenvilla 

Stand: Januar 2026 

Seite 5 von 49 

2. Einleitung  und Leitbild  

 

Die Verantwortung für den Schutz vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt wurde in das 

Trägerleitbild und in die pädagogische Konzeption vom Kinderhaus α²ƻƭƪŜƴǾƛƭƭŀά aufgenommen. 

Die Erarbeitung dieses Kinderschutzkonzeptes ist der Beginn, mit dem wir uns diesen 

Herausforderungen und Anforderungen stellen und so unsere pädagogische Arbeit 

weiterzuentwickeln und eine reflektiertere Qualität in unseren Kindertageseinrichtungen aktiv zu 

leben. Damit möchten wir erreichen, dass sich unsere Mitarbeitend en intensiv mit ihrer 

pädagogischen Haltung, mit ihren Handlungen, Äußerungen, Reaktionen und deren Wirkung 

konsequenter, vorrangig gegenüber Kindern und ihren Familien, auseinandersetzen. 

Ein Kinderschutzkonzept bietet uns die Chance auf eine strukturelle Verbesserung, die Rechte der 

Kinder umzusetzen, zu schützen und Partizipationsstrukturen neu zu gestalten. Es soll die Kinder 

vor sämtlichen Formen von Gewalt in der Kindertageseinrichtung schützen. Körperliche, 

sexualisierte und seelische Gewalt gehören e benso dazu wie Vernachlässigung der 

Aufsichtspflicht. Allen Formen von Gewalt sind der fehlende Respekt vor der Integrität eines 

Kindes und die Verletzung seiner Rechte auf körperliche und  seelische Unversehrtheit und auf 

gewaltfreie Erziehung. Häufig überschneiden sich unterschiedliche Formen von Gewalt oder 

treten in Kombination auf. So verletzt körperliche Gewalt immer auch die Seele des Kindes. Geht 

die Gewalt von einer erwachsenen Person aus und richtet sich gegen ein Kind, wird dessen Recht 

auf gewaltfreie Erziehung missachtet. Das gilt ebenso für Personen, die in keinem Bezug zum Kind 

stehen. 

 

 

Formen von Gewalt in Kindertageseinrichtungen 

Es gibt sehr unterschiedliche Formen von Gewalt. Sie kann deutlich sichtbar oder subtil auftreten. 

Sie kann von einer pädagogischen Fachkraft ausgehen und sich gegen ein Kind richten. Auch die 

Gewalt unter Kindern, von Kindern gegen eine erwachsene Person oder zwischen pädagogischen 

Fachkräften gehören dazu. Die Gewalt kann aktiv sein oder passiv im Falle der Unterlassung 

notwendiger Handlungen.Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass in einer Kindertages-

einrichtung keine Gewalt vorkommt. Vielmehr müssen die pädagogischen Fachkräfte für minder 

schwere und manchmal subtile Formen der Verletzung des Rechtes jedes Kindes auf gewaltfreie 

Erziehung sensibilisiert werden. 
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Ziele im Kinderschutz 

Für die Kinder ist es wichtig zu wissen, dass sie im Kinderhaus αWolkenvilla άΣ in der sie täglich 

viele Stunden verbringen, Vertrauen zu den Menschen haben können, die sie umgeben. 

Gleichzeitig wurden dazu formale Handlungsabläufe und Maßnahmen verschriftlicht, anhand 

derer der Kinderschutz regelmäßig bei uns überprüft wird. Mehrmals im Jahr überprüft das Team, 

was es aktiv im Umgang mit den Kindern bezüglich Partizipation und Selbstbestimmung 

verbessern kann. So entsteht eine Kultur, in der alle pädagogischen Fachkräfte die Fürsorge für 

die Kinder aktiver mitgestalten. 

 

Die Ziele im Kinderschutz sind: 

¶ Kinder müssen im Kinderschutz gesehen werden. 

¶ Kinder müssen im Kinderschutz beobachtet werden. 

¶ Kinder müssen in die Kinderschutzpraxis aktiv einbezogen werden. 

¶ Mit Kindern muss über den Kinderschutz gesprochen werden. 

¶ Mit Kindern muss im Kinderschutz Aktivitäten unternommen werden. 

 

 

Das Gebäude der Kinderrechte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Schutzkonzeption Kinderhaus Wolkenvilla 

Stand: Januar 2026 

Seite 7 von 49 

Das Fundament  

Das Fundament ist die Grundlage, auf der das Haus der Kinderrechte und dementsprechend die 

Kinderrechtskonvention aufbaut. 

¶ Artikel 1  ς Begriffsbestimmung: Im ersten Artikel der KRK wird festgelegt, dass die Kinder-

rechte für alle Menschen unter 18 Jahren gelten 

¶ Artikel 4  ς Verwirklichung der Kinderrechte: Es muss alles getan werden, damit die in der 

KRK festgeschriebenen Kinderrechte auch wirklich umgesetzt werden können 

¶ Artikel 42  ς Bekanntmachung der Kinderrechte: Alle Kinder und alle Erwachsenen müssen 

die Kinderrechte kennen 

¶ Artikel 44  ς Berichtspflicht: Alle Staaten, die die KRK unterschrieben haben, müssen re-

gelmäßig berichten, ob und wie sie die Kinderrechte in ihrem Land umsetzen 

 

Die drei Säulen  

Die Kinderrechte können in drei verschiedene Kategorien unterteilt werden. Diese werden durch 

drei Säulen dargestellt; auf ihnen beruht die Kinderrechtskonvention. 

¶ Versorgungs - und Entwicklungsrechte:  DŜƳŜƛƴǘ ǎƛƴŘ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŘƛŜ Ҧ wŜŎƘǘŜ ŀǳŦ 

[ŜōŜƴΣ bŀƘǊǳƴƎΣ Ҧ .ƛƭŘǳƴƎΣ Ҧ CǊŜƛȊŜƛǘ ǳƴŘ Ҧ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ ōŜƛ ŜƛƴŜǊ .ŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎ 

¶ Schutzrechte:  5ŀȊǳ ƎŜƘǀǊŜƴ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŘŜǊ Ҧ {ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ ƧŜƎƭƛŎƘŜǊ CƻǊƳ Ǿƻƴ DŜǿŀƭǘ 

όƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘΣ ǎŜŜƭƛǎŎƘ ƻŘŜǊ ǎŜȄǳŜƭƭύΣ ŘŜǊ Ҧ {ŎƘǳǘȊ ǾƻǊ YƛƴŘŜǊŀǊōŜƛǘ ǳƴŘ ŘŜǊ Ҧ {ŎƘǳǘȊ ōŜƛ 

bewaffneten Konflikten und auf der Flucht 

¶ Beteiligungsrechte:  Dazu gehört ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ Řŀǎ wŜŎƘǘ ŀǳŦ tǊƛǾŀǘǎǇƘŅǊŜΣ Ҧ aŜƛπ

nungsfreiheit, Partizipation und Religionsfreiheit 

 

Das Dach 

Artikel 3 der KRK, also das Wohl des Kindes, stellt das Dach des Hauses dar. So wie das Dach eines 

Hauses das gesamte Haus umgibt und schützt, ist der Vorrang des Wohles des Kindes essentiell 

für alle Artikel der Kinderrechtskonvention. Dies bedeutet, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder 

betreffen, zuerst berücksichtigt werden muss, ob diese dem Wohlergehen des Kindes dienen. 
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3. Potenzial - und Risikoanalyse  

 

Die Analyse bildet die Basis unseres Schutzkonzeptes und beschreibt systematisch, 

einrichtungsbezogene Potenzial - und Risikobereiche. So können geeignete, vorbeugende 

Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Wir überprüfen diese Analyse mit dem gesamten 

pädagogischen Fachpersonal und dem Sicherheitsbeauftragten unseres Trägers jährlich am 

Planungsnachmittag. Der Ablauf mit seinen Checklisten und Belehrungen sind im 

vǳŀƭƛǘŅǘǎƘŀƴŘōǳŎƘ αCƛƴŘǳǎά ƴŀŎƘȊǳƭŜǎŜƴΦ 

 

 

Folgende Ziele sind damit verbunden: 

¶ Bestehende Potenziale und Risiken erkennen 

¶ Lösungsansätze erkennen, diskutieren und beschreiben 

¶ Handlungsleitlinien festschreiben, um Risiken zu vermindern 

¶ Präventive Schutzfaktoren festlegen und immer wieder überprüfen 

 

 

Die Analyse umfasst folgende Bereiche: 

¶ Fachwissen zum Kinderschutz 

¶ Personalgewinnung (für Macht und Missbrauch sensibilisierte 

Bewerbungsgespräche, Einstellungskriterien) 

¶ Umgang mit Verstößen und Vergehen (Verhaltensgrundsätze und 

Selbstverpflichtung) 

¶ Arbeitsrechtliche Maßnahmen 

¶ Aufgabenklarheit und Entscheidungsstrukturen 

¶ Umfeld des Ki nderhauses (Erziehungsberechtigte, Besucher:innen, 

Nachwuchskräfte, Handwerker:innen etc.) 

¶ Sensible Situationen im Alltag (Schlafen, Pflege, Hygiene, Essen etc.) 

¶ Umgang mit Vielfalt und Unterschiedlichkeiten 

¶ Konflikt- und Krisensituationen 

¶ Mikrotransitionen (kleine und große Übergänge im Tagesablauf), 

Stresssituationen 

¶ Raumgestaltung 

¶ An Fachlichkeit orientierte und transparente Strukturen, Organisationskultur 

¶ Regeln für einen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz 

¶ Dokumentation und Datenschutz 
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3.1 Risikoanalyse im Kinderhaus Wolkenvilla  

 

Im Rahmen des Schutzkonzeptes hat das Team des Kinderhauses Wolkenvilla eine Risikoanalyse 

erarbeitet. Ziel dieser Analyse ist es, potenziell gefährliche Situationen, Orte und Strukturen 

innerhalb der Wolkenvilla zu identifizieren, zu reflektieren und tran sparent darzustellen. Dabei 

wird unter anderem betrachtet, welche Risiken für Grenzsverletzungen, Übergriffe und (sexuelle) 

Gewalt bestehen können und welche Schutz- und Potentialfaktoren bereits vorhanden sind.  

Ein zentraler Bestandteil der Risikoanalyse ist die Auseinandersetzung mit sogenannten 

Gelegenheitsstrukturen. Diese ergeben sich aus der Raumgestaltung, dem pädagogischen Alltag, 

den Arbeitsabläufen und den organisatorischen Rahmenbedingungen des Kinderha uses. Durch 

eine bewusste Reflexion dieser Bereiche sollen Risiken im Rahmen des Möglichen minimiert und 

präventive Maßnahmen gestärkt werden. 

 

Des Weiteren setzt sich die Risikoanalyse mit der Frage auseinander, was in der pädagogischen 

Arbeit als Grenzverletzung gilt. Besonders relevant ist hierbei die Reflexion bestehender 

Strukturen, Abläufe und Beziehungen sowie der damit verbundenen Vertraue ns- und 

Machtverhältnisse innerhalb des Kinderhauses.  

 

Ein besonderes Aufgenmerk liegt auf dem Schutz von Kindern unter drei Jahren, von Kindern mit 

Behinderungen und von Kindern mit geringen oder gar keinen Deutschkenntnissen . Da ihre 

Beteiligungs- und Beschwerdemöglichkeiten häufig eingeschränkt sind, bedar f es hierbei einer 

erhöhten Sensibilität seitens des pädagogischen Teams.  

 

 

Gefahrenorte im Kinderhaus und im Außengelände 
Als Gefahrenorte gelten alle Bereiche, die nicht oder nur eingeschränkt einsehbar sind und in 

denen sich Kinder mit anderen Kindern und Erwachsenen unbeobachtet aufhalten können. 

 

Im Erdgeschoss der Wolkenvilla sind dies insbesondere:  

¶ 2 Wickelräume: Sturz von der Wickeltischtreppe und vom Wickeltisch möglich 

¶ 2 Krippengruppenräume: Fluchtwegtür zum Außenbereich nicht abschließbar 

¶ 2 Schlafräume: Versteckmöglichkeiten 

¶ Küche, Bistro, Spülküche: Türen sind geöffnet, Versteckmöglichkeiten vorhanden 

¶ Notausgang im Bistrobereich mit Druckschiene: Finger können eingeklemmt 

werden 

¶ Besucher- und Personaltoiletten: offen, zugänglich, von innen abschließbar 

¶ Büro: Schrank und Tür bieten Versteckmöglichkeiten 

¶ Separates Kinder-WC: von innen abschließbar  

¶ Kreativraum mit Fluchtwegtür zum Außenbereich: nicht abschließbar 
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¶ Haupteingang / Flur: Brandschutztür zu den Krippenräumen, Finger können ein-

geklemmt werden 

¶ Aufzug im Flur: über einen Knopf bedienbar, kein Schlüssel vorhanden, Kinder 

können sich verstecken 

¶ Besprechungszimmer im Flur: einsehbar, jedoch auch hier Möglichkeit sich zu 

verstecken 

¶ Bewegungsraum an den Flur grenzend: einsehbar, Gefahren durch Turngeräte 

¶ Außenbereich der Krippe: insbesondere durch die Vogelnestschaukel, kleines 

Häuschen mit Rutsche 

 

Im Obergeschoss der Wolkenvilla sind dies insbesondere:  

¶ Personaltoilette: abschließbar 

¶ Personalraum: Versteckmöglichkeiten 

¶ Kreativraum: Versteckmöglichkeiten, Scheren frei zugänglich 

¶ Schlafraum: Brandschutztür zum Schulanfängerraum, Finger können einge-

klemmt werden 

¶ Materialraum: Versteckmöglichkeit 

¶ Aufzug im Flur: über einen Knopf bedienbar, kein Schlüssel vorhanden, Kinder 

können sich verstecken 

¶ Brandschutztür zu den Gruppenräumen: Finger können eingeklemmt werden 

¶ Kinderwaschraum mit 12 Toilettenkabinen: nicht abschließbar, jedoch Versteck-

möglichkeiten, Waschmaschine 

¶ Kleine Küchenzeile im Bistro: Kletter- und Sturzgefahr 

¶ Küche mit Elektrogeräten, u.a. einem Konvektomaten 

¶ 3 Gruppenräume mit 3 anschließenden Ausweichräumen: Versteckmöglichkei-

ten in den Räumen, da erst ein Gruppenraum belegt.  

¶ Notausgangstür zum Außenbereich im OG: Finger können eingeklemmt werden, 

Tür nicht abschließbar 

¶ Außenbereich OG: Treppen, die auf die Dachterrasse und zum Krippenaußenbe-

reich führen.  

¶ Dachterrasse: insbesondere durch Rutsche und Hochbeete.  
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Gefahrensituationen im Kinderhaus- Alltag 
 

Gefahrensituationen durch Machtgefälle zwischen dem pädagogischen Team und den 

Kindern:  

¶ Wickel- und Pflegesituationen 

¶ Begleitung bei Toilettengängen 

¶ Umziehsituationen (vor dem Schlafen, bei schmutziger Kleidung) 

¶ Schlaf- und Ruhesituationen 

¶ Essenssituationen 

¶ Einzelsituationen, z.B. bei pädagogischen Angeboten 

¶ Übergangssituationen, sog. Mikrotransitionen  

¶ Fehlende Identifikation der pädagogischen Rollen auf Seitens der Fachkräfte 

 

Gefahrensituationen zwischen Kindern, Erziehungsberechtigten oder Dritten:  

¶ Bring- und Abholsituationen: Erziehungsberechtigte und Abholberechtigte be-

finden sich im Haus, unbefugte Personen können leichter Zutritt erhalten 

¶ Ausflüge, Spaziergänge 

¶ Außenbereich Krippe (z.B. Kontakte über den Zaun) 

¶ Besuche und Tätigkeiten externer Personen  

 

Gefahrensituationen zwischen Kindern untereinander:  

¶ Toiletten- und Waschraum (Kinder allein oder zu zweit, geschlossene Türen, ge-

ƳŜƛƴǎŀƳŜǎ αŀǳŦ Řŀǎ Yƭƻ ƎŜƘŜƴάΦ 

¶ Spielsituationen mit Rückzugsmöglichkeiten (z.B.; Bauen von Höhlen, unter Ti-

schen, Doktorspiele) 

¶ Situationen körperlicher und psychischer Gewalt (z.B. Schlagen, kratzen beißen, 

vor allem im Krippenkontext; Ausgrenzung, Drohungen) 

 

 

Grenzüberschreitungen 
Grenzüberschreitungen können spontan und aus Alltagssituationen heraus entstehen. Deswe-

gen ist es wichtig, im pädagogischen Team einen gemeinsamen Konsens über Nähe und Distanz 

zu finden und zu leben.  

 

Grenzüberschreitungen sind für uns als Team u.a.:  

¶ Ungefragtes oder unangekündigtes Berühren von Kindern 

¶ Kinder streicheln 
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¶ Rauer Umgangston 

¶ Bloßstellen oder Vergleichen von Kindern 

¶ Erniedrigen und ausgrenzen, auch bei Fehlverhalten 

¶ Küssen, besonders auf den Mund 

¶ Verwendung von Kosenamen 

¶ Ungefragtes auf den Schoß nehmen 

 

Ausgenommen sind Situationen, in denen zum Schutz des Kindes oder anderer Personen einge-

griffen werden muss (z.B. Eigen- oder Fremdgefährdung). 

 

 

Übergriffe und Gewalt 
Übergriffe erfolgen bewusst und unter Missachtung der Signale und Grenzen der Kinder.  

 

Dazu zählen:  

¶ Körperliche Gewalt (schlagen, grobes anfassen, ziehen) 

¶ Psychische Gewalt (Diskriminierung, Bloßstellung, Ausgrenzung) 

¶ Sexuelle Übergriffe (unangemessene sexuelle Sprache, Missachtung der Intim-

sphäre, sexuelle Nötigung, Fotografieren oder Filmen unbekleideter Kinder) 

 

 

Fazit 
Die Risikoanalyse zeigt, dass Kinder insbesondere in schlecht einsehbaren Räumlichkeiten, 

Überganssituationen und Einzelsituationen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sein können. 

Durch klare Regeln zu Nähe- und Distanz, transparenten Abläufen, aufmerksame Teamarbeit 

und stetiger Reflexion der Risikofaktoren, können potenzielle Gefährdungsquellen sichtbar, mini-

miert und ausgeschlossen werden.  
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4. Rechtliche Rahmenbedingungen  

 

Zu unserem Auftrag gehört es nach §  1 Abs. 3,3 SGB VIII, Kinder vor Gefahren für ihr Wohl zu 

schützen. Einzelheiten des Schutzauftrags bei Kindeswohlgef ährdung sind in § 8a SGB VIII 

niedergelegt. Das Kinderschutzkonzept ist zudem Bestandteil unserer pädagogischen Konzeption, 

die der Träger gemäß § 45 Abs. 3.1 SGB VIII zur Erlangung der Betriebserlaubnis vorweisen muss. 

Treten in unserer Kindertageseinrichtung Ereignisse oder Entwicklungen auf, die das Wohl der 

betreuten Kinder beeinträchtigen, ist der Träger nach § 47 Abs. 2 SGB VIII verpflichtet, die Vorfälle 

umgehend der zuständigen Aufsichtsbehörde (Landesjugendamt) zu melden. Diese Meldepflicht 

tritt nicht erst im Falle einer Gefährdung, sondern bereits bei der Beeinträchtigung des Wohls eines 

oder mehrerer Kinder ein. 

 

 

4.1 Bundeskinderschutzgesetz  

 

Bundeskinderschutzgesetz  (2012) ist ein Artikelgesetz und besteht aus 

¶ dem neuen Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

¶ diversen Änderungen im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 

¶ kleinen Änderungen anderer Gesetze wie § 21 Abs.1 SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe be-

hinderter Menschen) sowie § 2 Abs. 1 und § 4 Schwangerschaftskonfliktgesetz 

 

Inhaltlich wird das Bundeskinderschutzgesetz in nachstehenden Bereichen unterschieden: Frühe 

Hilfen, Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung inkl. dem Anspruch auf Beratung bei Anzeichen 

von Kindeswohlgefährdung und Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und weiteren 

Regelungen zur Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe. 

 

 

4.2 Rechtliche Regelungen zum Kinderschutz im SGB VIII  

 

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung      § 8a SGB VIII 

(auf Familien bezogener Kinderschutz) 
________________________________________________________________________________________  

Entwicklung eines Gewaltschutzkonzeptes      § 45 SGB VIII 

(institutioneller Kinderschutz) 
________________________________________________________________________________________  

Meldepflicht bei Beeinträchtigung des Kindeswohls in der KiTa   § 47 SGB VIII 

(institutioneller Kinderschutz) 

 

Rechtlich ist der auf Familien bezogene Kinderschutz in § 8a Abs. 4 SGB VIII (Schutzauftrag bei 

Kindeswohlgefährdung) geregelt.  
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Demzufolge müssen Kindertageseinrichtungen  

¶ bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten 

Kindes eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

¶ bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen, 

¶ die Erziehungsberechtigten und das Kind in die Gefährdungseinschätzung einbeziehen, so-

weit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird, 

¶ bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken und 

¶ das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

 

 

YƛƴŘŜǊǊŜŎƘǘŜ ǳƴŘ YƛƴŘŜǊǎŎƘǳǘȊ ǾƻƳ αYƛƴŘά ƎŜŘŀŎƘǘ 

Kinder haben das Recht auf Gleichbehandlung , auf ein selbstbestimmtes Leben mit eigener 

Meinung und eigenem Wille und das Recht auf ihre persönliche Entwicklung. Bei der Umsetzung 

der Kinderrechte in den pädagogischen Alltag geht es darum, die Ansichten von Kindern so 

verstehen zu lernen, dass ihre Perspektive selbstverständlich in die Alltagspraxis einfließen kann. 

Eine Perspektive, die Fachkräften dabei helfen soll, Kinderrechte im Kinderschutz stärker zu 

beachten: 

¶ Kinder werden beschützt. 

¶ Kinder werden informiert. 

¶ Kinder werden beteiligt. 

¶ Kinder werden gestärkt. 

 

Deshalb brauchen sie Menschen, 

¶ die ihre (Lebens)Situation einschätzen können = qualifizierte pädagogische Fachkräfte mit 

Wissen und Erfahrung. 

¶ die Zeit für sie haben = ausreichend pädagogisches Fachpersonal. 

¶ die ihnen Hilfe und Unterstützung geben, die sie benötigen = Grundsatz der  

Bedarfsgerechtigkeit. 
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5. Personal  

 

Mit unserem multiprofessionellen Personal setzen wir eine ganzheitliche Erziehung, Bildung, 

Betreuung und Pflege um und die Personalauswahl obliegt allein dem Träger. Er stellt sicher, dass 

keine einschlägig vorbestraften Personen im Kinderhaus tätig sind. Der Nachweis erfolgt regelmäßig 

durch das Einholen eines erweiterten Führungszeugnisses. Nachwuchskräften kommt hier eine 

Sonderrolle zu. Sie sind vollständig ins Team eingebunden und haben zusätzlich eine intensive 

Betreuung durch Anleiter:innen aus dem Kollegenkreis und eine unterstützende Begleitung aus 

dem Fachbereich Pädagogik. Für ein gelingendes Schutzkonzept ist es notwendig, dass sich alle 

Mitarbeitende mit dem Schutzkonzept auseinandersetzen und in Gesprächen diverse Situationen 

des p ädagogischen Alltages besprechen und reflektieren.  Der Träger verpflichtet seine 

Mitarbeitenden Gefährdungssituationen sofort zu melden. Damit wird unterstrichen, dass das 

Kindeswohl Vorrang vor falscher Kollegialität hat. Unser Träger bestärkt mit dem Schutzkonzept 

wiederum die professionellen Handlungswe isen zum Kinderschutz und beugt in gemeinsamen 

Vereinbarungen (AGB, Verhaltensgrundsätze für Erziehungsberechtigte) mit den 

Erziehungsberechtigten Vorurteilen, übler Nachrede etc. vor.  

 

 

5.1 Personalverantwortung  

 

In Bewerbungsgesprächen wird die Verbindlichkeit des Schutzkonzeptes als Grundlage des 

eigenen Handelns vorgestellt und im Arbeitsvertrag u.  a. die Vorlage eines erweiterten 

Führungszeugnisses sowie die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtung festgehalten. Alle 

Mitarbeitende sind über ihre Pflichten und Rechte aufgeklärt. Zu Beginn eines neuen 

Arbeitsverhältnisses findet für alle Mitarbeitende sowie für alle Nachwuchskräfte eine Einweisung 

in das Schutzkonzept durch die Einrichtungsleitung statt. Die unterschriebene Selbstverpflichtung 

zu den Verhaltensgrundsätzen ist somit die Grundlage der pädagogischen Arbeit.  Transparente 

Strukturen (Arbeitseinsatzplan, Tagesablauf, Aktivitäten) im Team stellen ein Qualitätsmerkmal 

unserer pädagogischen Arbeit dar. Sie dienen der Nachvollziehbarkeit und dem Austausch. 

Prävention und Intervention ziehen sich durch alle Bereiche der Personalführung, von der 

Personalauswahl, über eine besondere Aufmerksamkeit in der Probezeit bis hin zu 

Personalgesprächen. Die Einrichtungsl eitung ist für gute strukturelle und organisatorische 

Rahmenbedingungen verantwortlich, die Vereinbarung von Regeln sowie für deren Einhaltung. 

 

 

5.2 Regeln für Verständigungsprozesse  

 

Damit der kollegiale Austausch und die pädagogische Arbeit optimal gelingen, muss es Regeln 

für Verständigungsprozesse geben. Hierzu zählen unter anderem Kommunikationsregeln, die für 

Teamsitzungen und für den pädagogischen Alltag gelten. Durch den intensi ven Austausch und 

eine gute Zusammenarbeit leben wir Partizipation ganzheitlich. Alle haben bei der Erledigung 

ihrer Aufgaben gleiche Rechte und Pflichten unabhängig der Arbeitszeiten, der jeweiligen 

fachspezifischen Ausbildung oder des Ausbildungsstandes. 
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Sollten hierbei dennoch Schieflagen auftreten, liegt es in der Verantwortung jedes/jeder 

Einzelnen, diese zu kommunizieren, damit sie korrigiert werden können. Ein respektvoller Umgang 

stellt für uns den selbstverständlichen Grundpfeiler im Team dar, denn hiermit bieten wir den 

Kindern ein Vorbild im sozialen Umgang. 

 
 

5.3 Bewerbungsverfahren  | Einstellungsprozess  

 

In den Bewerbungsverfahren werden die Maßnahmen und unsere Haltung bei seelischer, körper-

licher und sexualisierter Gewalt an Kindern durch die pädagogischen Fachkräfte klar thematisiert. 

Zudem verpflichtet der Arbeitsvertrag u. a. zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses und 

zur Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserkl ärung, worauf die p ädagogischen Leitungen 

bereits im Bewerbungsgespräch hinweisen. 

 

 

5.4 Fortbildungen | Schulungen  

 

Die pädagogischen Fachkräfte werden über Schulungen (u. a. Träger intern) zu Grundlagenwissen 

über seelische, körperliche und sexualisierte Gewalt durch pädagogische Fachkräfte sowie über 

Präventionsangebote informiert und sind verpflichtet, daran teilzunehmen. Der Besuch weiterfüh-

render Fortbildungsangebote wird empfohlen, gewünscht und ermöglicht. Sie haben einen hohen 

Stellenwert bei Vielfalt für Kinder gGmbH. So erwerben wir unter anderem Grundlagenwissen zu 

den Themen wie Kindeswohlgefährdung, kindliche Sexualität und sexualisierte Übergriffe unter 

Kindern. Die pädagogischen Fachkräfte haben immer Zugang zu Fachliteratur in der eigenen Trä-

ger-Bibliothek. 

 

 

5.5 Verantwortungsbereich Einrichtungsleitung | Trägerschaft  

 

Die Einrichtungsleitung ist Teil des pädagogischen Teams, bringt sich in die pädagogische Arbeit 

mit ein und hat darüber hinaus noch weitere Verantwortungsbereiche. Sie stellt die Schnittstelle 

zwischen Trägerebene und pädagogischem Team dar und trägt die Verantwortung für ihr Team, 

sowie für die strukturellen Bedingungen innerhalb der Kinderhauses 

Hierzu zählten die Personalführung, das Steuern und Begleiten von Teamprozessen und die 

Erarbeitung von Abläufen gemeinsam mit dem Team. Bürokratische und organisatorische 

Aufgaben, die sich aus dem Betrieb einer Kindertageseinrichtung ergeben, liegen im 

Verantwortungsbereich der Einrichtungsleitung. Sie unterstützt ihre Mitarbeitenden beim 

Erreichen der persönlichen beruflichen Ziele, die in regelmäßigen Personalgesprächen 

herausgearbeitet und gefördert werden. Generell ist die Einrichtungsleitung der erst e 

Ansprechpartner in allen Belangen des Teams. Sie repräsentiert diese Ansprechbarkeit und 

Verfügbarkeit nach außen, in die Elternschaft und in den Sozialraum des Kinderhauses. 

Für die Betriebserlaubnis, die finanzielle und personelle Ausstattung ist der Träger verantwortlich. 

Es gibt regelmäßige Gesprächstermine, Monatsspiegelgespräche und monatliche 
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Leitungsmeeting mit allen Leitungen der unterschiedlichen Kindertageseinrichtungen des Trägers 

sowie Vertreter:innen (Personalwesen, Einkauf, Finanzen, Betreuung) aus der Trägerschaft selbst. 

Vielfalt für Kinder gemeinnützige GmbH hat ein großes Interesse an der Weiterentwicklung seiner 

Mitarbeitenden, der pädagogischen Qualität und fördert Fortbildungen durch seinen internen 

Schulungsbereich. 
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6. YƻƳǇŜǘŜƴȊƻǊǘ αKinderhaus ²ƻƭƪŜƴǾƛƭƭŀά 

 

Das Kinderhaus ist ein Ort, an dem die Kinder wachsen und sich entwickeln und vor allem ein Ort, 

an dem sie Spaß haben können. Sie verfügt im Rahmen der frühkindlichen Bildung über eine an-

regende Lernatmosphäre und ermutigt die Kinder, neue Erfahrungen zu machen und ihr Basis-

wissen zu stärken und erweitern.  

Da das Kinderhaus einen zentralen Stellenwert im Leben der Kinder hat, muss es ein sicherer 

Hafen für sie sein. Dieser sichere Hafen wird jedem Kind in unserem Kinderhaus zuteil, unabhängig 

von kulturellen und religiösen Hintergründen oder Besonderheiten in der Entwicklung. Bei uns ist 

jedes Kind herzlich willkommen. Die pädagogische Haltung ist für uns ein grundlegendes Kriterium 

für die Entwicklung zum Schutz- und Kompetenzort. Hier geht es um eine Kultur der Achtsamkeit 

und Empathie, nicht nur im Umgang mit den anvertrauten Kindern, sondern mit uns allen. Neben 

festgelegten Verhaltensgrundsätzen und Regeln, die eine Struktur und Rahmen für das Miteinan-

der geben, ist die professionelle Haltung des pädagogischen Fachpersonals grundlegend für das 

Zusammenleben im institutionalisierten Raum, die die gegenseitige konstruktive Thematisierung 

von Grenzverletzungen im Sinn unserer Fehlerkultur erlaubt. 

Kompetenzort ist das Kinderhaus erst dann, wenn es dort kompetente Ansprechpartner:innen gibt, 

an die sich die Kinder und die Erziehungsberechtigten wenden können, wenn sie in irgendeiner 

Form, sei es in der Einrichtung oder außerhalb, (von) Grenzverletzungen erfahren. Die Beteiligung 

ǳƴŘ !ǳǖŜƴŘŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜƳ {ƻȊƛŀƭǊŀǳƳ α²ƻƭƪŜƴǾƛƭƭŀά ist deshalb für uns selbstverständ-

lich. 

 

Aus der Sicht des Kindes macht ein gutes Kinderhaus aus, 

 ̈ dass es sich sicher, geborgen und wertgeschätzt fühlt. 

 ̈ dass sie keinen Gegensatz zum Familienalltag darstellt, sondern in 

enger Verknüpfung und Zusammenarbeit mit der Familie funktioniert. 

 ̈ dass die pädagogische Fachkraft das Kind reflektiert und zurückhaltend, 

wahrnehmend begleitet, ihm zutraut und ermöglicht, dass es sich in seiner 

sozialen und physischen Umwelt erleben und ausprobieren kann. 

 ̈ dass sich die pädagogische Fachkraft in das Denken und Handeln des Kindes 

einfühlen kann und diese Erkenntnisse auf ihr Handeln überträgt. 
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6.1 Haltung professionellen Handelns  

 

Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte! 

Achte auf Deine Worte, denn sie werden Deine Taten! 

Achte auf Deine Taten, denn sie werden Deine Gewohnheiten! 

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter! 

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal! 
(Talmud) 

 

Jede pädagogische Fachkraft hat ihre Geschichte, die in ihre Haltung einfließt, die sie geprägt hat 

und durch die sie ihre pädagogische Arbeit gestaltet. Daher ist es wichtig, immer die eigene Hal-

tung zu reflektieren und zu hinterfragen. Durch ein en offenen und nicht wertenden Austausch 

kann man den Kindern vermitteln, zu seinen Gefühlen, Gedanken und Werten zu stehen. Wir sind 

dadurch ein Vorbild für die Kinder. 

Notwendig ist trotz allem ein fachliche s und professionelles Verhalten im beruflichen Alltag. Ei-

gene Erfahrungen, unterschiedliche persönliche Kompetenzen und das erlernte Fachwissen ma-

chen jede einzelne Fachkraft als Teil unseres Teams aus. Dies wird durch unsere offene und wert-

schätzende Haltung ausgedrückt. 

In unserem Team sehen wir die Einzigartigkeit jedes Einzelnen als Zugewinn der Gemeinschaft 

und zeigen diese Haltung unserem Umfeld, den Kindern und Erziehungsberechtigten. Für Kinder 

und Erziehungsberechtigte ist unsere Einrichtung ein Ort des Vertrauens, der Fürsorge und des 

Schutzes. 

Bildung und Erziehung sind auf einen Dialog ausgerichtet, in dem sich das Kind und wir respektvoll 

begegnen. Orientierung, liebevolle Zuwendung und Authentizität, durch unterstützende Rituale 

des Tages, durch Vorgeben und Vorleben von Regeln wird dem Kind Sicherheit und Halt gegeben. 

Durch wiederholtes Reflektieren und Hinterfragen unserer Haltung, öffnen wir unseren Blick auf 

das Kind und unterstützend dieses in seinem Heranwachsen, um für das weitere Leben gewapp-

net und gestärkt zu sein. 

Um die Kinder auf ihrem Weg zu einer gesunden Entwicklung in allen Bereichen zu begleiten, ist 

es wichtig, dass sich die Kinder gut bei uns aufgehoben fühlen, sicher in ihrer Umgebung sind und 

von uns liebevoll und respektvoll begleitet werden. Die Grundhaltung der pädagogischen Fach-

kräfte ist geprägt von demokratischen Werten unserer Gesellschaft und der Unantastbarkeit der 

Würde eines jeden Menschen. Dabei wird jegliches Handeln von Respekt, Achtung und Wertschät-

zung gegenüber dem Kind geleitet. Die Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere 

Kultur von Offenheit, Transparenz und Wertschätzung, die sich in unserer Grundhaltung begrün-

det, ermöglicht einen konstruktiven und wertschöpfenden Umgang mit Hinweisen und Beschwer-

den. Wir leben gemeinsam eine Kultur der Achtsamkeit, in der unsere pädagogische Arbeit von 

Respekt, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist und die uns anvertrauten Kinder zu starken 

und selbstständigen Persönlichkeiten heranwachsen können. Das Wohl des Kindes steht bei uns 

an erster Stelle.  
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6.2 Ethische Grundsätze  in unserer Pädagogik  

 

Wir setzen uns nach besten Kräften für die körperliche, psychische und geistige Unversehrtheit 

der uns anvertrauten Kinder ein, um diese in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das Schutzkon-

zept ist ein dynamischer Prozess. Durch die regelmäßigen Besprechungen des Teams und die 

Selbstreflexion unserer Arbeit entwickeln wir unsere Pädagogik stetig weiter und verbessern un-

sere Qualitätsstandards. Pädagogische Fachkräfte sind Beobachter von Konfliktsituationen, je-

doch gilt es die Wahrnehmungsunterschiede aller zu respektieren und wenn nötig verbal zur Lö-

sung beizutragen. 

Kinder haben oft selbst beim Reflektieren von Konfliktsituationen kreative Ideen und entwickeln 

gemeinsam, durch eine neutrale Anleitung von Fachkräften, Lösungsstrategien, welche von allen 

Beteiligten akzeptiert werden. Das Zurücknehmen der eigenen Befindlichkeiten ist ausschlagge-

bend für die Professionalität unserer pädagogischen Arbeit. Jedoch ist das authentische Auftreten 

beim Umgang mit den Kindern wichtig, da Kinder durch das Interagieren mit uns Erwachsenen 

lernen, gefördert und in ihrem eigenen Tun bestärkt werden. Wir sind uns bewusst, dass wir ge-

genüber den Kindern und den Erziehungsberechtigten eine Rolle einnehmen, die ausschließlich 

eine professionelle Beziehung zulässt. Vorbehaltlose Kommunikation, Informationsfluss und un-

terschiedliche Reflexionsmethoden sind für unsere geeignete Mittel der Teamarbeit und orientie-

ren sich an folgenden Prinzipien: 

¶ Bewusstmachen der eigenen Stärken und Schwächen, nehmen sie auch bei den Teamkol-

leg:innen wahr und setzen diese in die Arbeit positiv ein. 

¶ Wir decken und akzeptieren keine Verhaltensweisen und Äußerungen von Kolleg:innen, die 

den Verpflichtungen der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben entgegenstehen. 

 

 

6.3 Unser Bild vom Kind  

 

Im Mittelpunkt der Entwicklung des Kindes stehen das Interesse, die Offenheit und Neugierde, die 

Welt zu entdecken. Wir sehen uns als pädagogische Lernbegleiter und unterstützen, fordern und 

fördern das Kind in seiner Entwicklung. 

Bei uns findet es einen Platz, an dem es sich im Spiel und durch vielfältige Erfahrungsmöglichkei-

ten Kompetenzen und Wissen aneignen kann. Entwicklungsschritte werden nur dann vom Kind 

allein umgesetzt, wenn zwischen allen Beteiligten ein respektvoller und wertschätzender Umgang 

besteht und so die Beziehung zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft gestärkt ist. Jedes Kind 

ist einzigartig, hat Stärken und Schwächen, die akzeptiert, toleriert und entsprechend der Entwick-

lung gefördert werden. Ebenso werden Kinder mit besonderen Bedarfen oder Entwicklungsverzö-

gerungen bei uns gleichwertig behandelt und in die Gemeinschaft aufgenommen. Unser Bild vom 

Kind ist davon abhängig, wie wir unsere eigene Kindheit erlebt haben. Gerne möchten wir den 

Kindern unsere Erfahrungen (reflektiert und der heutigen Zeit angemessen ) weitergeben und 

ihnen ermöglichen, eigene Erfahrungen zu machen. 
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Unsere Leitsätze zum Bild vom Kind 

¶ Sobald ich in das Kinderhaus komme, habe ich Zeit für die Kinder und bin ganz 

für sie da. 

¶ Ich nehme jedes Kind individuell und ganzheitlich wahr. 

¶ Ich arbeite mit dem Kind und nicht an ihm. 

¶ Ich bin in meinem Verhalten empathisch, authentisch und wertschätzend. 

¶ Ich unterstütze und begleite jedes Kind individuell mit seinen Bedürfnissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Schutzkonzeption Kinderhaus Wolkenvilla 

Stand: Januar 2026 

Seite 22 von 49 

6.4 Unsere Verhaltensgrundsätze  

 

Unsere Verhaltensgrundsätze und die Selbstverpflichtung, die die Einrichtungsleitung mit ihrem 

Team an einem pädagogischen Plantag erarbeitet hat, legen die Regeln für einen gewaltfreien, 

Grenzen achtenden und respektvollen Umgang der pädagogischen Fachkräfte fest. So ist es kon-

kret und eindeutig geregelt, dass die Mitarbeiter:innen die individuellen Empfindungen zu Nähe 

und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen Schamgrenzen der ihnen anvertrauten Kinder 

respektieren und ihnen dabei helfen, sie zu finden und zeigen zu können.  

 

Weiterhin wurde formuliert, 

¶ dass die Bedürfnisse und Gefühle der Kinder anerkannt und ernst genommen 

und Gefühlsäußerungen nicht abgewertet werden. 

¶ dass die Würde jedes Kindes unabhängig von seiner sozialen, ethnischen und 

kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexu-

eller Orientierung, seines Alters oder Geschlechts, geachtet wird und Diskrimi-

nierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut entschieden ent-

gegengewirkt wird. 

¶ dass die Erwachsenen eine Vorbildfunktion in Bezug auf die Sprache, das Ver-

halten und das Erscheinungsbild haben. 

¶ dass die/der Mitarbeiter:in eingreifen muss, wenn in ihrem/seinem Umfeld gegen 

die Verhaltensgrundsätze verstoßen wird. 

¶ Řŀǎǎ ǿƛǊ ƛƳ αYƻƴŦƭƛƪǘŦŀƭƭά ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭƭŜ ŦŀŎƘƭƛŎƘŜ ¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊǳƴƎ einholen und die 

Verantwortlichen auf der Leitungs- und Trägerebene informieren. 

 

 

6.5 Unsere Teamkultur  

 

Transparente Strukturen im Team stellen ein Qualitätsmerkmal unserer pädagogischen Arbeit 

dar. Sie dienen der Nachvollziehbarkeit und dem Austausch. Gemeinsam in den Teamsitzungen 

überlegen und planen wir unsere pädagogische Arbeit . Eine offene, ehrliche und respektvolle 

Kommunikation ist i n unserem Teamalltag notwendig, auch gegenüber über den 

Erziehungsberechtigten. Diese schafft für alle eine Transparenz und einen Rahmen sich bei allen 

Bedürfnissen äußern zu dürfen.  Wichtig ist es für uns , Verhalten untereinander in bestimmten 

Situationen lösungsorientiert zu reflektieren . Ein respektvoller Umgang stellt für uns den 

selbstverständlichen Grundpfeiler im Team dar, denn hiermit bieten wir den Kindern ein Modell im 

sozialen Umgang, da sie durch Nachahmung lernen.  Der Stellenwert jedes Einzelnen ist gleich, 

unabhängig der Arbeitszeiten, der jeweiligen fachspezifischen Ausbildung oder des 

Ausbildungsstandes. Jede Fachkraft bringt sich mit ihrer Persönlichkeit und ihren Stärken ein und 

bringt somit das Gesamtteam voran. 
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6.6 Selbstverständnis der pädagogischen Fachkraft  

 

Der Morgen beginnt für uns mit einer liebevollen Begrüßung, einer kleinen Umarmung, einer ein-

fachen Frage oder dem Reichen unserer Hände gegenüber den wertvollsten Menschen unseres 

Hauses: den Kindern! Uns ist es besonders wichtig, bereits in den ersten Momenten zu erkennen, 

wie es dem Kind geht oder was es gerade braucht, um einen herzlichen und positiven Einstieg in 

den Krippe- und Kindergartentag zu bekommen. 

Als Fachkraft haben wir unterschiedliche Schwerpunkte. Wir sind Wegbegleiter:innen, Beziehungs-

personen oder Ansprechpartner:innen für Klein und Groß: wir sind all das und noch vieles mehr. 

Wir sind das, was jedes Kind gerade braucht, denn wir nehmen die Gefühle, Entwicklungsstände, 

Interessen, Wünsche und Besonderheiten jedes unserer Kinder wahr, respektieren ihre Bedürfnisse 

und unterstützen ihre Einzigartigkeit. Dabei reflektieren wir stets unser pädagogisches Handeln 

und sehen dies als Voraussetzung, um eine erfolgreiche Arbeit in Bezug auf die Kinder zu leisten. 

Um die Themen, Bedürfnisse, Schwächen und Stärken in der Entwicklung des Kindes zu ermitteln, 

nutzen wir das Medium der Beobachtung. Da sehen wir die Interessen und Bedürfnisse des Kindes, 

sowie im Bedarfsfall auch den Förderbedarf. Unsere Beziehung zu den Kindern ist geprägt von 

Zuneigung, Vertrauen, Achtung und Respekt. Wir legen ein besonderes Augenmerk darauf, dass 

sich jedes Kind angenommen und wichtig fühlt, dass es Zuneigung, Anerkennung und Lob erfährt 

und sich in seinem Tempo und seiner Individualität entfaltet und entwickelt.  In unserer Rolle als 

Wegbegleiter:in, Spielpartner:in und Vertrauensperson bestärken wir jedes Kind in seinem Voran-

kommen, indem es das richtige Maß an Zeit, Freiraum, Ideenanstöße (Impulse), Aktivitäten und 

Ermutigungen erhält. Durch dieses Selbstverständnis bauen wir eine gute und vertrauensvolle 

Beziehung zu den Kindern auf. 

 

 

6.7 Beziehungsgestaltung Fachkraft ς Kind 

 

Bildung entsteht nur durch Vertrauen. Die Kinder vertrauen ihren Bezugspersonen und fühlen sich 

bei ihnen sicher und geborgen. So gelingt eine ganzheitliche Entwicklung. Grundlage für eine ver-

trauensvolle Beziehung zwischen Fachkraft und Kind ist eine sensible und kindorientierte Einge-

wöhnung. Kindliche Bildungsprozesse setzen eine verlässliche, stabile und emotional positive Bin-

ŘǳƴƎ ǾƻǊŀǳǎΦ 5ƛŜ .ƛƴŘǳƴƎǎōŜȊƛŜƘǳƴƎŜƴ ŘƛŜƴŜƴ ŘŜƳ YƛƴŘ ŀƭǎ αǎƛŎƘŜǊŜ .ŀǎƛǎά ōŜƛ ŘŜǊ 9ǊƪǳƴŘǳƴƎ 

seiner Umwelt. Besonders in den ersten ȊǿŜƛ WŀƘǊŜƴ Ƙŀǘ Řŀǎ YƛƴŘ ǎŜƛƴ αƛƴƴŜǊŜǎ DƭŜƛŎƘƎŜǿƛŎƘǘά 

noch nicht gefunden. Es benötigt die Unterstützung einer festen Bindungsperson. Fühlt sich das 

Kind sicher, entfernt es sich von der Bindungsperson und untersucht die neue Umgebung. Jetzt 

können Bildungsprozesse beginnen. 

Wir bieten den Kindern eine offene und liebevolle Atmosphäre und passen die Eingewöhnungs-

phase den Bedürfnissen und dem Tempo der Kinder an, dadurch erfährt das Kind das Gefühl von 

Urvertrauen. Es fühlt sich aufgehoben, beschützt und geborgen. Wir stehen immer als verlässliche 

Partner und Begleiter zur Seite, um sie in ihrem Tun und in ihren Bedürfnissen zu stärken. 
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7. Frühkindliche  Sexualität in unserer Pädagogik  

 

Ein sexualpädagogisches Konzept ist wichtiger Bestandteil der Gesamtkonzeption in unserem 

Schutzkonzept, denn es ist auch Bestandteil der Sozialerziehung und Persönlichkeitsbildung. Der 

positive Umgang mit Sexualität und Körperlichkeit stellt einen wesentlichen Beitrag zur Identitäts-

entwicklung von Kindern dar. Zudem werden das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der 

Kinder dabei gestärkt. Zusätzlich ermöglicht der positive Umgang, in der sexuellen Phase, den 

Kindern Lernerfahrungen für das weitere Leben sowie für die Beziehung zu anderen Menschen zu 

machen.  

Die frühkindliche Sexualität ist anders zu verstehen als die Sexualität von Erwachsenen. Denn 

Kinder erfahren hier mit allen Sinnen und mit der instinktiven und spontanen Lust auf körperliches 

Wohlgefühl. Wir achten dabei, dass das persönliche Schamgefühl der Kinder respektiert wird. Wir 

führen eine didaktische Umsetzung der Sexualerziehung in Form von Geschichten, Lieder, Sinnes-

spiele, Pantomime, Malen, Erzählen, Bewegungsspiele etc. durch. Wir besprechen das Thema, 

nicht nur bei aktuellem Bedarf, sondern nehmen es mit in Gesprächsrunden oder in den Morgen-

kreis, wo wir es auf spielerischer Weise behandeln. Uns geht es besonders um den Schutz der 

Kinder und den Respekt vor dem eigenen Körper und dem Körper der anderen Kinder.  

Ebenso besprechen wir in diesem Kontext die Unterschiedlichkeiten zwischen den Körpern eines 

Mädchens und eines Jungen. Kinder erkennen früh, dass sie unterschiedlich sind und sind beson-

ders interessiert und neugierig den Körper kennenzulernen. Dabei ist e s uns besonders wichtig 

darauf zu achten, dass die Grenzen wertgeschätzt und respektiert werden. Die Grenzen der Kinder 

zu achten, sowie auch unsere Grenzen zu wahren, ist uns besonders wichtig. Ein Nein bedeutet 

Nein z.B. in Hinsicht auf Berührung, beim Wickeln, oder auch beim Toilettengang.  

Haben Kinder ein Schamgefühl entwickelt, respektieren wir diese. Schamgefühle sind ein Teil der 

Persönlichkeitsentwicklung, diese brauchen sie für die körperliche Abgrenzung zu anderen. Damit 

lernen die Kinder auch, dass ihr Körper nur ihnen gehört und sie unabhängig von allen entscheiden 

ŘǸǊŦŜƴΣ ǿŜǊ ǎƛŜ αŀƴŦŀǎǎǘάΦ !ƭǎ ǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜ CŀŎƘƪǊŀŦǘ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴ ǿƛǊ YƛƴŘŜǊ ŘŀōŜƛΣ ŘƛŜǎŜǎ 

Schamgefühl wahrzunehmen und ihre Grenzen dem anderen gegenüber auch aufzuzeigen. Für 

ein angemessenes Miteinander in unserer Einrichtung sind wir besonders bestrebt die frühkindli-

che Sexualität der Kinder zu schützen. 
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8. Umgang  mit Vielfalt und Einzigartigkeit  

 

Ein Kind braucht Liebe, Pflege und Geborgenheit, egal wie groß oder wie klein wie dünn oder wie 

ŘƛŎƪΣ ŜƎŀƭ ǿŜƭŎƘŜ IŀǳǘŦŀǊōŜ ƻŘŜǊ ǿŜƭŎƘŜǎ DŜǎŎƘƭŜŎƘǘΦ 9ǎ ōǊŀǳŎƘǘ Řŀǎ DƭŜƛŎƘŜ ǿƛŜ ŀƭƭŜ α!ƴŘŜǊŜƴάΣ 

um zu wachsen und gedeihen. Kinder mit und ohne Handicap spielen, toben, lachen und kuscheln 

gerne gemeinsam. Und das können sie bei uns. Berücksichtigt werden dabei geistige oder körper-

liche Möglichkeiten und Einschränkungen, soziale Herkunft, Geschlechterrollen, kulturelle, 

sprachliche und ethnische Hintergründe. Vielfalt und Einzigartigkeit gelten heutzutage als der ge-

sellschaftliche Normalfall. In unserem Kinderhaus sehen wir es als Selbstverständnis an, dass alle 

Kinder aus unterschiedlichen Familien, Kulturen, mit unterschiedlichen Religionen und unter-

schiedlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen die gleiche Akzeptanz und Wertschät-

zung erfahren. Daher versuchen wir allen Kindern die bestmögliche Bildung, Erziehung und Be-

treuung zu bieten. 

Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder 

Mensch akzeptiert wird, gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann ς unab-

hängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventu-

ellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschlechterrollen 
Heutzutage hat die Gesellschaft Geschlechterrollen klar definiert. Jungen spielen mit Autos, Mäd-

chen mit Puppen. Jungen tragen blaue Kleidung, Mädchen rosafarbige Kleidung usw. Uns ist es 

wichtig, den Kindern die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, was sie interessiert und wo-

für sie sich begeistern. Sie sollen ihre eigenen Erfahrungen machen können, ohne dabei auf Ge-

schlechterrollen begrenzt zu werden. Wir unterstützen diese Entwicklung, indem wir den Kindern 

unterschiedlichste Spiel - und Lernmater ialien zur Verfügung stellen. Wir motivieren die Kinder 

zum Spielen mit den Spielsachen, die den Kindern, Spaß machen. Egal, ob das Puppen oder Autos 

sind, welches Geschlecht wozu greift, wird nicht gelenkt. Wir motivieren und unterstützen das Kind 

in seinen Interessen. Wir geben keine Klischees vor.  

Die Entwicklung von Geschlechteridentität basiert auf 

¶ Gleichberechtigung und Gleichachtung 

¶ Kultur und Religion 
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In der heutigen Zeit wachsen Kinder aller Kulturen und Religionen zusammen auf. Sie erfahren, 

dass es neben ihrer eigenen Weltanschauung auch andere Positionen gibt. Bei uns gibt es keinen 

Unterschied zwischen den einzelnen Kulturen und Religionen. 

So gibt es in den einzelnen Kulturen und Religionen unterschiedliche Themen und Traditionen, die 

einem Kind, welches anders aufgewachsen ist, befremdlich vorkommen können. Wir versuchen 

jedem Kind und seiner Weltanschauung gerecht zu werden und vermitteln ihm Sicherheit und 

Verständnis gegenüber anderen Positionen. Wir wollen, dass die Kinder Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede erleben und lernen, mit diesen wertschätzend und ohne Wertung umgehen. In unserem 

Kinderhaus-Alltag haben wir das Ritual, anstatt eines Gebets vor dem Essen einen gemeinsamen 

Tischspruch auf-zusagen, bei dem sich alle Kinder die Hände reichen. Wir akzeptieren, dass ein 

Kind aus religiösen Gründen bestimmte Lebensmittel nicht essen darf. 

Eine Verdrängung weltanschaulicher und religiöser Fragen aus der Lebenswelt der Kinder führt 

früh zu Missverständnissen und Vorurteilen. Grundlage für eine gelingende weltanschauliche Bil-

dung sind Offenheit, Achtung und Wertschätzung für andere Kulturen und Religionen. 

 

 

Besondere körperliche Bedürfnisse 
Eine Behinderung, egal welcher Art, wird in der heutigen Gesellschaft oft als Grund zur Ausgren-

zung gesehen. Uns ist es wichtig, dass jedes Kind mit seinen persönlichen Merkmalen als Indivi-

duum angesehen und entsprechend begleitet wird. Wir vermeiden jegliche Exklusion. Kinder mit 

Behinderung können mit Kindern ohne Behinderung spielen, lernen und arbeiten. Um gleichbe-

rechtigtes Zusammenleben im Kindesalter zu verwirklichen, ist es wichtig, die Lebenswelten von 

Kindern mit und ohne Behinderung wechselseitig erfahrbar zu machen. Erfahrungsgemäß gehen 

Kinder je jünger sie sind, unvoreingenommen mit Individualität und Verschiedenheit im menschli-

chen Leben um. Unser Ziel ist es, die Kinder in dieser Haltung zu stärken. 

 

  
















































